
5. Steht die Auslegung des europäischen Primär- und/oder Se
kundärrechts einer nationalen Maßnahme entgegen, den 
(Nach-)Zahlungs- oder Schadensersatzanspruch davon ab
hängig zu machen, dass die Beamten ihn zeitnah geltend 
gemacht haben? 

( 1 ) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. L 303, S. 16. 

Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court of the 
United Kingdom (Vereinigtes Königreich), eingereicht am 
8. November 2012 — Jessy Saint Prix/Secretary of State 

for Work and Pensions 

(Rechtssache C-507/12) 

(2013/C 26/59) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Supreme Court of the United Kingdom 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelklägerin: Jessy Saint Prix 

Rechtsmittelbeklagter: Secretary of State for Work and Pensions 

Vorlagefragen 

1. Ist das Aufenthaltsrecht, das einem „Arbeitnehmer“ durch 
Art. 7 der Unionsbürgerrichtlinie ( 1 ) gewährt wird, dahin 
auszulegen, dass es sich nur auf jene bezieht, die (i) sich 
in einem bestehenden Arbeitsverhältnis befinden, (ii) (zu
mindest unter bestimmten Umständen) Arbeit suchen oder 
(iii) unter die Erweiterungstatbestände des Art. 7 Abs. 3 
fallen, oder ist dieser Artikel dahin auszulegen, dass er der 
Anerkennung weiterer Personen, die für diesen Zweck „Ar
beitnehmer“ bleiben, nicht entgegensteht? 

2. i) Erfasst er, falls Letzteres zutrifft, auch eine Frau, die ihre 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitssuche wegen der körper
lichen Belastungen im Spätstadium einer Schwanger
schaft (und nach der Geburt) vernünftigerweise aufgibt? 

ii) Falls ja, kann sie sich dann auf die im nationalen Recht 
vorgesehene Regelung berufen, die bestimmt, wann sie 
dies vernünftigerweise tun kann? 

( 1 ) Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/ 
EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. 
L 158, S. 77). 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Central 
Administrativo Norte (Portugal), eingereicht am 12. 
November 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia u. a./ 

Fundo de Garantia Salarial, IP 

(Rechtssache C-511/12) 

(2013/C 26/60) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Central Administrativo Norte 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Berufungskläger: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pe
reira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino 
Moreira David 

Berufungsbeklagte: Fundo de Garantia Salarial, IP 

Vorlagefrage 

Ist das Unionsrecht in diesem konkreten Fall der Gewährleistung 
der Befriedigung von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis bei 
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers, insbesondere die Art. 4 
und 10 der Richtlinie 80/987/EWG ( 1 ), in dem Sinne auszule
gen, dass es einer nationalen Rechtsvorschrift entgegensteht, die 
nur die Befriedigung der Ansprüche gewährleistet, die in den 
sechs Monaten vor Stellung des Antrags, den betreffenden Ar
beitgeber für zahlungsunfähig zu erklären, fällig geworden sind, 
selbst wenn die Arbeitnehmer gegen diesen Arbeitgeber vor 
dem Arbeitsgericht auf gerichtliche Festlegung des geschuldeten 
Betrags und Beitreibung dieses Betrags im Wege der Zwangs
vollstreckung geklagt haben? 

( 1 ) Richtlinie 80/987/EWG vom 20. Oktober 1980 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Schutz der Ar
beitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers (ABl. L 283, 
S. 23). 

Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d'État 
(Frankreich), eingereicht am 13. November 2012 — 
Octapharma France/Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère 

des affaires sociales et de la santé 

(Rechtssache C-512/12) 

(2013/C 26/61) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Conseil d'État 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Octapharma France 

Beklagte: Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de 
la santé
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